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Regeste

Art. 22 ATSG, Art. 85bis IVV. Verrechnung einer Invalidenrentennachzahlung mit einer
Vorschussleistungen einer Krankenkasse (Krankentaggelder nach VVG) (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 9.Juli 2009, IV 2007/174).

Erwägungen

E. 1.1
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet zwar die Verfügung
der Beschwerdegegnerin vom 4. April 2007 betreffend die Zusprache einer ganzen
Invalidenrente an die Beschwerdeführerin rückwirkend ab 1. März 2005 und betreffend
Verrechnung der Rentennachzahlung mit zu viel ausbezahlten Leistungen an den Ehegatten
(Rentenkürzung wegen Plafonierung der Renten für Ehepaare) und mit einer
Rückforderung der beigeladenen rhenusana für die im Zeitraum März 2005 bis Februar
2006 erbrachten Krankentaggelder. Der Streitgegenstand beschränkt sich indes auf die
Verrechnung der Rentennachzahlung mit der Rückforderung der rhenusana. Hinsichtlich
der rückwirkenden Rentenzusprache wie auch der Verrechnung mit den zu hohen
Rentenleistungen an den Ehegatten ist die Verfügung vom 4. April 2007 unangefochten in
Rechtskraft erwachsen.

E. 1.2
Der Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar; jede
Abtretung oder Verpfändung ist nichtig (Art. 22 Abs. 1 ATSG). Nachzahlungen von
Sozialversicherungsleistungen können jedoch an eine Versicherung abgetreten werden,
wenn diese Vorschussleistungen erbracht hat (Art. 22 Abs. 2 lit. b ATSG). Entgegen dem
klaren Wortlaut dieser Bestimmung ist keine Abtretung gemäss Art. 164 ff. OR erforderlich
(vgl. Franz Schlauri, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der
Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in: Schaffhauser/Schlauri
[Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 190). Eine Drittauszahlung ist ohne
Abtretung zulässig, wenn ein normativ eindeutig festgelegtes Rückforderungsrecht besteht
(vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2.A., N. 41 zu Art. 22 ATSG). Mit fälligen
Invalidenrentennachzahlungen können gemäss Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2
AHVG Forderungen bzw. Rückforderungen der IV und anderer bundesrechtlicher
Sozialversicherungsträger verrechnet werden. Rückforderungen von Taggeldern, die auf
Grund einer Versicherung nach VVG und damit auf privatrechtlicher Grundlage
ausgerichtet wurden, fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich von Art. 20 Abs. 2
AHVG (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes [ab 1. Januar 2007
Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichtes] vom 9. Dezember 2005 [I 632/03] E.



3.1). Der Wortlaut der Gesetzesbestimmung von Art. 50 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 20 Abs. 2
AHVG ist offensichtlich zu eng, denn Art. 22 Abs. 2 ATSG verweist für die
Verrechnungsmöglichkeit auch auf ausserhalb des Sozialversicherungssystems stehende
Erbringer von Leistungen mit Vorschusscharakter. Art. 85bis IVV, der eine Aufzählung
jener Dritten enthält, die ihre Vorschussleistungen (ohne Abtretung) mit einer
Invalidenrentennachzahlung verrechnen lassen können, erweist sich deshalb bezogen auf
Art. 22 Abs. 2 ATSG als gesetzmässig, auch wenn der Wortlaut von Art. 50 Abs. 2 IVG
i.V.m. Art. 20 Abs. 2 AHVG dies an sich nicht zulassen würde. Der
Krankentaggeldversicherer nach VVG wird in Art. 85bis IVV nicht ausdrücklich erwähnt.
Die dort enthaltene Aufzählung ist aber nicht abschliessend (vgl. Ueli Kieser, a.a.O., N. 34
ff. zu Art. 22 ATSG). Das massgebende Kriterium für eine Aufnahme in die Liste des Art.
85bis IVV ist, ob eine Bevorschussung erfolgt ist, ob das Krankentaggeld also im Hinblick
auf eine Invalidenrente ausgerichtet worden ist. Auch dies muss weit interpretiert werden,
denn Sinn und Zweck der Verrechnung der Invalidenrentennachzahlung mit
Rückforderungen anderer Leistungserbringer ist es, über das bundesrechtliche
Sozialversicherungssystem hinaus zu verhindern, dass aus der Existenz weiterer Quellen für
Leistungen, die der Deckung desselben Risikos wie die Invalidenrente dienen, für den
Leistungsbezüger und Invalidenrentner ungerechtfertigte Vorteile resultieren, die nicht
vorhanden wären, wenn es nur eine einzige Leistungsquelle für das entsprechende soziale
Risiko gäbe. Es handelt sich also im weitesten Sinn um eine Massnahme zur Vereinfachung
der Leistungskoordination über das bundesrechtliche Sozialversicherungssystem hinaus
(vgl. Franz Schlauri, a.a.O., S. 190 f.). Leistungspflichtige, die in der
Koordinationsreihenfolge erst nach der Invalidenversicherung erscheinen, deren
Leistungspflicht aber nicht erst nach langdauernden Sachverhaltsabklärungen feststeht, wie
sie in Bezug auf eine Invalidenrente nötig sind, so dass sie früher zur Leistungsausrichtung
führt, sollen nicht mit dem Inkassoaufwand und -risiko belastet werden, das mit der
Rückforderung ihrer zu viel ausgerichteten Leistungen beim Leistungsempfänger
persönlich unweigerlich verbunden wäre. In diesem Sinn stellt jede Leistung eine
Vorschussleistung im Hinblick auf eine zu erwartende Invalidenrente dar, die dasselbe
soziale Risiko wie die Invalidenrente (krankheitsbedingte Erwerbseinbusse) deckt, aber
entsprechend der (meist selbst definierten) Einordnung in die koordinationsrechtliche
Rangfolge erst nach der Invalidenrente erscheint und deshalb - ex post betrachtet -
koordinationsrechtlich zu Unrecht ausgerichtet worden ist (sogenannte sachlich kongruente
Leistung, vgl. Franz Schlauri, a.a.O., S. 197). Dies trifft auf das von der rhenusana
ausgerichtete Krankentaggeld nach VVG zu. Laut Art. 1029 der AVB (vgl. act. G 12.1 bis
12.3) richtet die rhenusana auf Begehren des Versicherungsnehmers Vorleistungen aus,
wenn die versicherte Person die Krankheit bei der Invalidenversicherung angemeldet hat
und über die Haftung noch nicht entschieden wurde. Der Versicherungsnehmer bzw. die
versicherte Person darf durch die bezogenen Leistungen keinen Gewinn erzielen;
IV-Leistungen gehen im Rahmen einer allfälligen Überversicherung den Leistungen der
rhenusana vor (Art. 1030 AVB). Die AVB der rhenusana stellen also klar, dass die
Krankentaggelder in der Koordinationsrangordnung hinter der Invalidenrente eingeordnet
sind. Des Weiteren wird in Art. 1303 Abs. 4 der AVB festgehalten, dass die Renten der
Invalidenversicherung an die Taggeldleistungen angerechnet werden. Nach Sinn und
Zweck dieser Bestimmung kann damit nichts anderes als ein Rückforderungsrecht
gegenüber der versicherten Person gemeint sein, soweit die rhenusana bereits
Vorschussleistungen erbracht hat, die im Nachhinein zu einer Überentschädigung geführt



haben. Die Beschwerdegegnerin hat somit grundsätzlich zu Recht eine Verrechnung der
Rückforderung der rhenusana mit der Nachzahlung der IV-Leistungen an die
Beschwerdeführerin zugelassen. Die mittels Verrechnung zurückgeforderten Taggelder
betreffend die Monate März 2005 bis Februar 2006 erfassen den gleichen Zeitraum, für
welchen der Beschwerdeführerin nachträglich IV-Rentenleistungen zugesprochen wurden.
Die Rückforderung ist im Übrigen aufgrund der von der rhenusana eingereichten Akten
ausgewiesen (act. G 12.5 bis 12.7) und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht
bestritten. Damit sind sämtliche Voraussetzungen für die Verrechnung bzw. die Auszahlung
an die rhenusana erfüllt.

E. 2.1
Im Sinne der obigen Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 2.2
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Die Gerichtskosten sind nach dem Verfahrensaufwand
und unabhängig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 1 bis IVG in der seit dem 1. Juli
2006 in Kraft stehenden Fassung) und ermessensweise auf Fr. 600.-- anzusetzen.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind sie der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.-- ist daran anzurechnen. Demgemäss hat das
Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 53 GerG entschieden: 1.  Die
Beschwerde wird abgewiesen. 2.  Die Beschwerdeführerin bezahlt die Gerichtskosten von
Fr. 600.--, unter Anrechnung des in gleicher Höhe geleisteten Vorschusses.
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